
Stadt Markkleeberg Beschlussvorlage/Bewirtschaftung 
 

öffentlich 
 

Bearbeiter: Kullmann, Felix 

Einreicher: Amt für Hochbau, Tiefbau 
und Gebäudemanagement 

Beteiligte Bereiche: Amt für Finanzen 
 

 Datum Drucksachen Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

07.03.2025 055/2025 

 
 Beratungsergebnis 

Beratungsfolge Termin TOP Für  Geg  Enth 

Technischer Ausschuss 
öffentlich 
 

29.04.2025      

 

Betreff: 
Sachentscheidung zur Bewirtschaftung des Untersachkonto 42212.40022 - Maßnahme 

BW 16 Brücke über die Mühlpleiße - agra Straße zum Pferdehof 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Technische Ausschuss beschließt die Sachentscheidung zur Bewirtschaftung der 

Haushaltsansätze für folgende Maßnahme: M-0122 – BW 16 Brücke über die 

Mühlpleiße – agra Straße zum Pferdehof 
 

Maßnahme-Nr. M-4-122 

Produkt 55.10.02.00 

Sachkonto 42212000 

Untersachkonto 42212.40022 

Finanzumfang in Euro 28.000 EUR 

 

Der Beschluss erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage von § 28 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung i. V. m. § 3 

der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Markkleeberg vom 29. November 2023.  

 
 

Sachdarstellung: 

Im Zuge der regelmäßigen Einfach-/Hauptprüfungen am Brückenbauwerk stellen sich 
die Fahrbahn, das Gesims (insbesondere Abplatzungen inkl. freiliegender 

Bewehrungen), sowie die Geländer als Problemstellen am Bauwerk dar. Die Mängel 

führen zu einer Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit des 

Bauwerks und sind daher zeitnah abzustellen. Nunmehr sollen die hierfür benötigten 
Planungsleistungen begonnen werden.  Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 

2027 vorgesehen. Wir gehen von Gesamtkosten in Höhe von 230.000 € aus. 

Das unmittelbar danebenliegende Bauwerk BW 19 - Brücke über die Kleine Pleiße, 
agra, Straße zum Pferdehof mit der Maßnahme-Nr. M-0123 soll zur Erreichung von 

Synergieeffekten parallel beplant und gebaut werden. Aufgrund dessen, dass wir hier 

von Gesamtkosten in einer Höhe von 96.000 € ausgehen, wird ein Beschluss im 

technischen Ausschuss nicht notwendig. 
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Vorlage:  055/2025 

  

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Mittel sind im Haushalt eingeplant und stehen unter dem o.g. Produkt 

und Untersachkonto zur Verfügung.  
 

 

Karsten Schütze 
Oberbürgermeister 

 

Anlagen: 

Anlage 1 – Prüfbericht vom 02.12.2022 
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